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5 1 0 . Vereinbarung zwischen dem Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr der Republik
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5 1 1 . Resolution Nr. 347 des Internationalen Kaffeerates betreffend Verlängerung des Internationalen
Kaffee-Übereinkommens 1983 sowie Internationales Kaffee-Übereinkommen 1983
samt Anlagen
(NR: GP XVII RV 1201 und Zu 1201 W S. 136. BR: AB 3844 S. 528.)

503. Verordnung des Bundeskanzlers vom
19. Juli 1990 über die Kundmachung von
Änderungen des Internationalen Übereinkom-
mens von 1974 zum Schutz des menschlichen

Lebens auf See

Auf Grund des § 2 Abs. 5 des Bundesgesetzes
über das Bundesgesetzblatt 1985, BGBl. Nr. 200,
wird verordnet:

Die Kundmachung der am 21. April 1988 und am
28. Oktober 1988 beschlossenen Änderungen des
Internationalen Übereinkommens von 1974 zum
Schutz des menschlichen Lebens auf See *)
betreffend Ro-Ro-Fahrgast-Fährschiffe hat da-
durch zu erfolgen, daß diese in englischer und
französischer Sprache sowie in deutscher Überset-
zung beim Bundesministerium für auswärtige
Angelegenheiten und beim Bundesministerium für
öffentliche Wirtschaft und Verkehr zur öffentlichen
Einsichtnahme aufgelegt werden. **)

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 435/1988.
**) Laut Mitteilungen des Generalsekretärs der IMO

sind diese Änderungen gemäß Art. VIII Abs. b lit. vii Z 2
des Übereinkommens mit 22. Oktober 1989 bzw. 29. April
1990 in Kraft getreten.

Vranitzky

504. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
25. Juli 1990 betreffend die Aufnahme weiterer
Staaten in die Organisation der Vereinten

Nationen

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Ver-
einten Nationen hat Namibia am 23. April 1990 die
Annahme der in der Satzung der Vereinten
Nationen (BGBl. Nr. 120/1956, letzte Kundma-
chung des Geltungsbereiches BGBl. Nr. 130/1988)
enthaltenen Verpflichtungen erklärt und ist gemäß
Art. 4 der Satzung Mitglied der Vereinten Nationen
geworden.

Vranitzky

5 0 5 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom
25. Juli 1990 betreffend den Geltungsbereich
des Übereinkommens der Vereinten Nationen
über Verträge über den internationalen Waren-

kauf

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Ver-
einten Nationen haben folgende weitere Staaten

10 334
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ihre Ratifikationsurkunden zum Übereinkommen
der Vereinten Nationen über Verträge über den
internationalen Warenkauf (BGBl. Nr. 96/1988,
letzte Kundmachung des Geltungsbereiches BGBl.
Nr. 303/1990) hinterlegt:

Staaten: Datum der Hinterlegung der
Ratifikationsurkunde:

Irak 5. März 1990
Tschechoslowakische
Sozialistische Republik 5. März 1990

Anläßlich der Hinterlegung der Ratifikationsur-
kunde hat die Tschechoslowakische Sozialistische
Republik einen Vorbehalt gemäß Art. 95 des
Übereinkommens erklärt.

Vranitzky

506. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
25. Juli 1990 betreffend den Geltungsbereich
des Protokolls von 1978 zum Internationalen
Übereinkommen von 1973 zur Verhütung der

Meeresverschmutzung durch Schiffe

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der
IMO haben folgende weitere Staaten ihre Beitritts-
urkunden zum Protokoll von 1978 zum Internatio-
nalen Übereinkommen von 1973 zur Verhütung der
Meeresverschmutzung durch Schiffe (BGBl.
Nr. 434/1988, idF BGBl. Nr. 335/1990) hinterlegt:

Staaten: Datum der Hinterlegung der
Beitrittsurkunde:

a) einschließlich aller Anlagen:

Algerien 31. Jänner 1989
Antigua und Barbuda 29. Jänner 1988
Cote d'Ivoire 5. Oktober 1987
Marshall Inseln 26. April 1988
Portugal 22. Oktober 1987
Suriname 4. November 1988
Togo 9. Februar 1990

b) ohne Anlagen III und IV:

Zypern 22. Juni 1989

c) ohne Anlagen III, IV und V:

Australien 14. Oktober 1987
Brasilien 29. Jänner 1988
Dschibuti 1. März 1990
Myanmar 4. Mai 1988
Schweiz 15. Dezember 1987
Syrien 9. November 1988
Vanuatu 13. April 1989

Nach den Mitteilungen des Generalsekretärs der
IMO haben nachstehende Staaten folgende Anlagen
zusätzlich angenommen:

Staaten: Datum der Annahme:

Belgien (Anlage III und V) 27. Oktober 1988
China (Anlage V) 21. November 1988
Island (Anlage V) 30. Juni 1989
Niederlande (einschließlich

Niederländische Antillen
und Aruba) — (Anlage III
und V) 19. April 1988

Sowjetunion (Anlage III, IV
und V) 14. August 1987

Vereinigte Staaten
(Anlage V) 30. Dezember 1987

Das Vereinigte Königreich hat die Annahme der
Anlagen I, II, III und V mit Wirksamkeit vom
28. Juni 1988 für Bermuda und die Cayman Inseln
und mit Wirksamkeit vom 1. Dezember 1988 für
Gibraltar erklärt.

Vranitzky

507. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
25. Juli 1990 betreffend den Geltungsbereich
des Europäischen Übereinkommens zur Verhü-
tung von Folter und unmenschlicher oder

erniedrigender Behandlung oder Strafe

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs des
Europarats haben folgende weitere Staaten ihre
Ratifikationsurkunden zum Europäischen Überein-
kommen zur Verhütung von Folter und unmensch-
licher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe
(BGBl. Nr. 74/1989, letzte Kundmachung des
Geltungsbereiches BGBl. Nr. 319/1989) hinterlegt:

Staaten: Datum der Hinterlegung
der Ratifikationsurkunde:

Bundesrepublik
Deutschland
(einschließlich
Land Berlin) 21. Februar 1990

Island 19. Juni 1990
Portugal 29. März 1990
San Marino 31. Jänner 1990
Zypern 3. April 1989

Vranitzky
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5 0 8 . Zollabkommen über Behälter 1972; *) Änderungen zu Artikel 1 Abs. c und in Anhang 6

Auf Grund des § 2 Abs. 1 lit. c des Bundesgesetzes über das Bundesgesetzblatt 1985, BGBl. Nr. 200,
wird kundgemacht:

(Übersetzung)

Nach Artikel 1 Abs. c ist hinzu-
zufügen:

„Abnehmbare Karosserien gel-
ten als Behälter."

In Anlage 6 ist nach 0.1.(c)-1
die neue Erläuterung 0.1.(c)-2
hinzuzufügen:

„Lit. c — Abnehmbare Karosse-
rien

0.1.(c)-2 Unter einer abnehmba-
ren Karosserie ist ein Laderaum
ohne Fortbewegungsvorrich-
tung zu verstehen, der insbe-
sondere für den Transport auf
einem Straßenfahrzeug be-
stimmt ist, wobei das Fahrge-
stell des Straßenfahrzeuges und
der untere Rahmen der Karos-
serie eigens für diesen Zweck
hergerichtet sind. Diese Be-
griffsbestimmung gilt auch für
Wechselbehälter, das heißt für
Behälter, die besonders für den
kombinierten Verkehr Straße/
Schiene bestimmt sind."

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 567/1977, zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 165/1988

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen sind diese am 1. Dezember 1989
angenommenen Änderungen gemäß Art. 21 und 22 des Abkommens mit 1. März 1990 in Kraft getreten.

Vranitzky

509.

(Übersetzung)

V E R E I N B A R U N G

ZWISCHEN DEM BUNDESMINISTER
FÜR VERKEHR DER BUNDESREPU-
BLIK DEUTSCHLAND UND DEM BUN-
DESMINISTER FÜR ÖFFENTLICHE
WIRTSCHAFT UND VERKEHR DER
REPUBLIK ÖSTERREICH NACH
RN. 10 602 DES ADR ÜBER DIE BEFÖR-
DERUNG VON KOHLENSTÄUBEN DER
KLASSE 4.1, ZIFFER 10, IN TANKFAHR-

ZEUGEN (SILOFAHRZEUGEN)

Die für das ADR zuständigen Behörden in
Österreich und der Bundesrepublik Deutschland
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kommen überein, die im Jahre 1988 in Wien und
Bonn unterzeichnete Vereinbarung *) über die
Beförderung von Kohlenstäuben der Klasse 4.1,
Ziffer 10, ECE-Ordnungsnummer 1792, wie folgt
abzuändern:

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 518/1988

Der Absatz 1, Ziffer 4, erhält folgende Fassung:

„Tankfahrzeuge,
— für die keine Baumusterzulassung erteilt

wurde und
— die vor dem 1. Oktober 1984 erstmals in den

Verkehr gebracht wurden,
dürfen unter nachfolgenden Bedingungen bis zum
31. Dezember 1990 weiterverwendet werden."

Wien, den 9. Juli 1990

Für den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft
und Verkehr der Republik Österreich:

Kafka

Bonn, den 4. Mai 1990

Die für das ADR zuständige Behörde der
Bundesrepublik Deutschland:

Der Bundesminister für Verkehr:
Im Auftrag:
Bredemeier

Vranitzky

510.

(Übersetzung)

VEREINBARUNG
ZWISCHEN DEM BUNDESMINISTER
FÜR ÖFFENTLICHE WIRTSCHAFT UND
VERKEHR DER REPUBLIK ÖSTER-
REICH UND DER FÜR DAS ADR
ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDE FRANK-
REICHS GEMÄSS RN. 2010 DES ADR
BETREFFEND DIE BEFÖRDERUNG
VON BENZOYLPEROXID MIT MINDE-
STENS 30% PHLEGMATISIERUNGSMIT-

TELN DER KLASSE 5.2 ZIFF. 8 b)
(1) Abweichend von den Vorschriften der

Rn. 2551 der Anlage A des ADR unterliegt
Benzoylperoxid mit mindestens 30% Phlegmatisie-
rungsmittel der Klasse 5.2, Ziff. 8 b) nicht den
Vorschriften der Anlagen A und B des ADR, wenn
folgende Bedingungen eingehalten werden:

— höchstens 100 g des Stoffes in Innenverpackun-
gen von zusammengesetzten Verpackungen
(Innenverpackung), welche zumindest den Vor-
schriften der Rn. 3538 entsprechen,
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— die Bruttomasse eines Versandstückes darf 30 kg
nicht überschreiten,

— die Allgemeinen Verpackungsvorschriften der
Rn. 3500 (1), (2) und (5) bis (7) sind
einzuhalten.

(2) Im Beförderungspapier hat der Absender
zusätzlich zu vermerken: „Beförderung vereinbart
nach Rn. 2010 des ADR".

(3) Diese Vereinbarung gilt im Verkehr zwischen
der Republik Österreich und Frankreich bis zum
Inkrafttreten der überarbeiteten Vorschriften für
die Klasse 5.2 oder bis auf Widerruf durch eine der
Vertragsparteien.

Wien, den 28. Juni 1990

Für den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft
und Verkehr der Republik Österreich:

Kafka

Paris, den 13. Juni 1990

Die für das ADR zuständige Behörde von
Frankreich:

Berson

Vranitzky

511.

Der Nationalrat hat beschlossen:

1. Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages: Resolution Nr. 347 des Internationalen
Kaffeerates betreffend Verlängerung des Internationalen Kaffee-Übereinkommens 1983 sowie
Internationales Kaffee-Übereinkommen 1983 samt Anlagen wird genehmigt.

2. Gemäß Artikel 49 Absatz 2 B-VG ist das Internationale Kaffee-Übereinkommen samt Anlagen
dadurch kundzumachen, daß es in englischer Sprache und deutscher Übersetzung zur öffentlichen
Einsichtnahme während der Amtsstunden beim Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
aufgelegt wird.

(Übersetzung)

RESOLUTION NUMMER 347

(Angenommen anläßlich der Plenarversamm-
lung am 3. Juli 1989)

VERLÄNGERUNG DES INTERNATIO-
NALEN KAFFEE-ÜBEREINKOMMENS

1983*)

Gemäß den Bestimmungen des Artikels 68
Absatz 1 des Internationalen Kaffee-Übereinkom-
mens 1983 bleibt das Übereinkommen für einen
Zeitraum von 6 Jahren bis 30. September 1989 in

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 251/1984

335
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Kraft, sofern es nicht gemäß Absatz 2 dieses Artikels
verlängert oder gemäß Absatz 3 dieses Artikels
ausgesetzt wird.

Gemäß den Bestimmungen des Artikels 68
Absatz 2 kann der Rat jederzeit nach dem
30. September 1987 durch Abstimmung von 58 Pro-
zent der Mitglieder, die eine beiderseitige Mehrheit
von 70 Prozent der Gesamtstimmen haben, be-
schließen, entweder das Abkommen erneut zu
verhandeln oder es mit oder ohne Änderungen für
einen vom Rat zu bestimmenden Zeitraum zu
verlängern. Jede Vertragspartei, die bis zum Tag des
Inkrafttretens eines solchen neuverhandelten oder
verlängerten Übereinkommens dem Generalsekre-
tär der Vereinten Nationen die Annahme dieses
neuverhandelten oder verlängerten Übereinkom-
mens nicht notifiziert hat, oder jedes Gebiet, das
entweder ein Mitglied oder ein Beteiligter an einer
Mitgliedergruppe ist, in dessen Namen bis zu
diesem Tag keine solche Notifikation erfolgt ist,
scheidet an diesem Tag von der Teilnahme an
diesem Übereinkommen aus.

Durch Resolution Nummer 346 setzte der
Internationale Kaffeerat eine Verhandlungsgruppe
zur Vorbereitung eines Entwurfes für ein neues
Übereinkommen ein, der die Grundlage für einen
Beschluß gemäß Artikel 68 Absatz 2 des Überein-
kommens gewesen wäre; es erwies sich jedoch als
unmöglich, die Verhandlungen zeitgerecht abzu-
schließen, um mit 1. Oktober 1989 ein neues
Übereinkommen in Kraft zu setzen.

Um genügend Zeit für die Verhandlung eines
neuen Übereinkommens zu gewähren, wird es als
wünschenswert angesehen, das Internationale Kaf-
fee-Übereinkommen 1983 zu verlängern; und

gemäß den Bestimmungen des Artikels 51 des
Kapitels VIII des Übereinkommens und der Resolu-
tion Nummer 286, wonach Kaffeevorräte in den
Ausfuhrmitgliedsländern jährlich zu überprüfen
sind,

BESCHLIESST

DER INTERNATIONALE KAFFEERAT:

1. Das Internationale Kaffee-Übereinkommen
1983 wird für einen Zeitraum von zwei Jahren bis
30. September 1991 verlängert.

2. Mit Wirkung vom 1. Oktober 1989 und für die
Dauer des verlängerten Übereinkommens

a) werden und bleiben die Bestimmungen der in
Kapitel VII enthaltenen Artikel mit Aus-
nahme von Artikel 38 Absatz 1 und Artikel 43
Absatz 1 ausgesetzt; und

b) stellen Ausfuhr-Mitglieder weiterhin Ur-
sprungszeugnisse der Formulare O und X aus
und senden Kopien der Ursprungszeugnisse
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des Formulars O und Originale der Ur-
sprungszeugnisse des Formulars X weiterhin
an den Exekutiv-Direktor. Einfuhr-Mitglie-
der, obwohl nicht dazu verpflichtet, können,
wenn sie es wollen, weiterhin Zeugnisse
einziehen und diese an den Exekutiv-Direktor
senden.

3. Mit Wirkung vom 1. Oktober 1989 und für die
Dauer des verlängerten Übereinkommens

a) wird die in den Bestimmungen des Artikels 51
in Kapitel VIII und der Resolution Num-
mer 286 vorgesehene Überprüfung der Vor-
räte in den Ausfuhr-Mitgliedsländern ausge-
setzt;

b) werden keine Beiträge, zum Sonderfonds
gemäß den Bestimmungen des Artikels 55 des
Übereinkommens geleistet; und

c) werden die Bestimmungen der Artikel 50 und
51 des Übereinkommens ausgesetzt.

4. Der Exekutiv-Direktor wird beauftragt, in
Konsultation mit dem Finanz-Komitee einen
Entwurf zum Verwaltungs-Haushaltsplan für das
Finanzjahr 1989/90 vorzubereiten, der die von der
Organisation gemäß den Bestimmungen dieser
Resolution durchzuführenden Aufgaben zum Inhalt
hat, und diesen Entwurf dem Exekutiv-Komitee
vorzulegen, damit er dem Rat zur Zustimmung
weitergeleitet wird.

5. Das in Übereinstimmung mit den Bestimmun-
gen des Absatzes 1 dieser Resolution verlängerte
Internationale Kaffee-Übereinkommen 1983 bleibt
zwischen jenen Vertragsparteien des Übereinkom-
mens in Kraft, welche dem Generalsekretär der
Vereinten Nationen bis 30. September 1989 ihre
Annahme der Verlängerung notifiziert haben, wenn
diese Vertragsparteien an diesem Tag mindestens
20 Ausfuhr-Mitglieder mit einer Stimmenmehrheit
der Ausfuhr-Mitglieder und mindestens zehn
Einfuhr-Mitglieder mit einer Stimmenmehrheit der
Einfuhr-Mitglieder vertreten. Für diesen Zweck
werden die Stimmen per 30. September 1989
berechnet. Diese Notifikationen sind vom Ober-
haupt des Staates oder der Regierung oder dem
Minister für auswärtige Angelegenheiten zu unter-
zeichnen oder unter einer von einem der Vorer-
wähnten unterzeichneten Vollmacht abzugeben. Im
Fall einer internationalen Organisation ist die
Notifikation von einem in Übereinstimmung mit
den Regeln der Organisation ordnungsgemäß
bevollmächtigten Vertreter zu unterzeichnen oder
unter einer von einem solchen Vertreter unterzeich-
neten Vollmacht abzugeben.

6. Die eine Verpflichtung zur vorläufigen
Anwendung des hiermit verlängerten Übereinkom-
mens enthaltende Notifikation einer Vertragspartei,
welche bis 30. September 1989 beim Generalsekre-
tär der Vereinten Nationen einlangt, wird in ihrer
Wirksamkeit gegenüber einer Annahmeerklärung
des verlängerten Internationalen Kaffee-Überein-
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kommens 1983 als gleichwenig angesehen. Eine
solche Vertragspartei genießt alle Rechte und
übernimmt alle Verpflichtungen eines Mitgliedes.
Wenn jedoch bis zum 31. März 1990 oder einem
vom Rat festgelegten späteren Zeitpunkt beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen keine
formelle Annahmeerklärung eingelangt ist, scheidet
eine Vertragspartei an diesem Tag von der
Teilnahme an diesem Übereinkommen aus.

7. Jede Vertragspartei des Internationalen Kaf-
fee-Übereinkommens 1983, die keine der in den
Absätzen 5 und 6 dieser Resolution vorgesehenen
Annahmeerklärungen abgegeben hat, kann bis zum
31. März 1990 oder einem vom Rat festgelegten
Zeitpunkt unter der Bedingung beitreten, daß die
Vertragspartei sich mit der Hinterlegung der
Beitrittsurkunde verpflichtet, alle ihre früheren
Verpflichtungen nach dem Übereinkommen rück-
wirkend ab 1. Oktober 1989 zu erfüllen.

8. Die zweite ordentliche Ratstagung im
Kaffeejahr 1988/89 wird vom 25. bis 29. September
1989 einberufen, um Angelegenheiten im Zusam-
menhang mit dem laufenden Übereinkommen zu
finalisieren.

9. Eine weitere Ratstagung wird vom 2. bis
6. Oktober 1989 einberufen, um den Stand der
Mitgliedschaft im Lichte der von den Vertragspar-
teien gemäß den Bestimmungen der Absätze 5 und 6
dieser Resolution im Hinblick auf die Verlängerung
des Übereinkommens getroffenen Maßnahmen zu
prüfen, und

a) für den Fall, daß die Erfordernisse für die
Verlängerung des Übereinkommens erfüllt
sind, Beschlüsse hinsichtlich der Durchfüh-
rung des Übereinkommens im Kaffeejahr
1989/90 zu fassen; und

b) für den Fall, daß die Erfordernisse für die
Verlängerung des Übereinkommens nicht
erfüllt sind, zu beschließen:
i) ob das Übereinkommen unter den Ver-

tragsparteien, welche die in den Absätzen 5
und 6 dieser Resolution vorgesehenen
Notifikationen abgegeben haben, in Kraft
bleiben sollte und gegebenenfalls die
Bedingungen für die fortdauernde Tätig-
keit der Organisation festzulegen; oder

ii) ob in Übereinstimmung mit den Bestim-
mungen des Artikels 68 Absatz 4 des
Übereinkommens Vorkehrungen für die
Liquidation der Organisation getroffen
werden sollen.

10. Der Exekutiv-Direktor wird beauftragt, diese
Resolution dem Generalsekretär der Vereinten
Nationen zu übermitteln.

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Beitrittsur-
kunde wurde am 7. Juni 1990 beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt; die Anwendung des
Internationalen Kaffee-Übereinkommens 1983 erfolgt gemäß Abs. 7 der Resolution rückwirkend mit
1. Oktober 1989.
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Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen haben folgende weitere Staaten die
Resolution angenommen bzw. sind ihr beigetreten:

Angola, Äquatorialguinea, Benin, Bolivien, Burundi, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Dominikanische
Republik, El Salvador, Fidschi, Finnland, Gabun, Ghana, Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, Indien,
Indonesien, Kamerun, Kanada, Kenia, Kolumbien, Kuba, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mexiko,
Nicaragua, Norwegen, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Philippinen, Portugal, Rwanda, Sambia,
Schweden, Schweiz, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Sri Lanka, Tansania, Thailand, Togo, Trinidad und
Tobago, Uganda, Vereinigte Staaten, Zaire und Zypern.

Nachstehende Staaten haben die Resolution provisorisch angenommen:

Äthiopien, Belgien, Brasilien, Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Ecuador, Europäische
Wirtschaftsgemeinschaften, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Japan, Luxemburg, Niederlande (für
das Königreich Europa), Nigeria, Peru, Spanien, Venezuela, Vereinigtes Königreich (einschließlich
Guernsey, Jersey und St. Helena) und Zentralafrikanische Republik.

Vranitzky
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